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Ebenfalls ab dem 1.12.2021 kann das Bundeskartellamt  
öffentlichen Auftraggebern auf deren Ersuchen bereits die 
Möglichkeit zur Abfrage des Wettbewerbsregisters eröff-
nen.216

Ab dem 1.6.2022 unterliegen Auftraggeber und Konzessions-
geber nach § 99 GWB bei einem geschätzten Auftragswert 
ab 30.000 Euro ohne Umsatzsteuer der Verpflichtung, vor 
Erteilung des Zuschlags abzufragen, ob der Bieter, der den 
Auftrag erhalten soll, wegen bestimmter Wirtschaftsdelikte 
von dem Vergabeverfahren auszuschließen ist. Für Sektoren-
auftraggeber sowie Konzessionsgeber nach §§ 100 und 101 
GWB ist diese Abfrage ab Erreichen der EU – Schwellenwerte 
zur Abfrage verpflichtend. Es besteht aber auch die Möglich-
keit der freiwilligen Abfrage, falls diese Betragsgrenzen nicht 
erreicht sind.

Ein Verzicht auf die Abfrage ist zulässig, wenn das Unterneh-
men, das sich um den Auftrag bewirbt, innerhalb der letzten 
2 Monate bei dem Auftraggeber bereits eine Auskunft aus 
dem Wettbewerbsregister vorgelegt hat.

Nach der Pflicht zur Anwendung des Wettbewerbsregisters 
entfällt ab 1.6.2022 die Abfragepflicht bei dem Gewerbezen-
tralregister und bei den Landeskorruptionsregistern. Diese 
werden nicht fortgeführt. Ein Übertrag dortiger Eintragungen 
in das Wettbewerbsregister ist nicht vorgesehen.

Das Landeskorruptionsregister Berlin stellt z.B. seinen Be-
trieb zum 31.5.2022 ein und hat öffentlich gemacht, dass 

danach „keine Eintragungen mehr im Korruptionsregister 
des Landes Berlin vorgenommen und keine Auskünfte mehr 
erteilt” werden. „Die gespeicherten Datensätze im Korrup-
tionsregister (Datenbank) und die dazugehörigen Papierak-
ten werden nach einer Aufbewahrungsfrist von drei Monaten 
nach Beginn der verpflichtenden Anwendung des Wettbe-
werbsregisters gelöscht.”217

Bestehende Abfragepflichten der Behörden aus anderen Ge-
setzen, also gem. § 21 Abs. 1 S. 5 SchwarzArbG, § 19 Abs. 4 Mi-
LoG, § 21 Abs. 4 AEntG und gem. § 98c Abs. 1 und 3 AufenthG 
i.V.m. § 21 Abs. 4 AEntG i.V.m. § 150a Abs. 1 S. 1 Nr. 4 GewO
werden ab 1.6.2022 durch die Abfrage beim Wettbewerbs-
register ersetzt.

Um eine Informationslücke für Auftraggeber zu verhindern, 
besteht die Möglichkeit, das Gewerbezentralregister auf frei-
williger Basis für drei Jahre bis zum 31.5.2025 abzufragen.

Die Abfrage beim Wettbewerbsregister in einem Vergabever-
fahren setzt die Registrierung der Auftraggeber voraus.

216 Https://www.bundeskartellamt.de/DE/Wettbewerbsregister/Wett-
 bewReg_node.html?msclkid=63fee9e3cef611ec8e65f6d6c57ccca4.
217 Abrufbar unter https://www.berlin.de/vergabeservice/v
 ergabeleitfaden/hinweise-fuer-auftraggeber/artikel.773672.php.

Rechtsreferendar Florian Rebmann, Stuttgart 

Veranstaltungsbericht zum 
Praxiskolloquium „Unter-
nehmenssanktionsrecht und 
Hinweisgeberschutz”
Auf den 6.12.2021 lud die Wirtschaftsstrafrechtliche Ver-
einigung e.V. zu dem Praxiskolloquium „Unternehmens-
sanktionsrecht versus Hinweisgeberschutz” ein. Anlass der 
Veranstaltung ist der Konflikt zwischen den Implikationen 
eines Unternehmenssanktionsrechts auf der einen, und der 
Hinweisgeberschutzrichtlinie (EU-RL 2019/1937) auf der an-
deren Seite. Zu Beginn führte RAin Frau Dr. Schmitz die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer nach einer kurzen Begrüßung 
in das Thema ein und kündigte die Dozenten an.

Den Start machte sodann OStA a.D. Herr Dr. Richter mit ei-
nem Vortrag zu dem Thema „Unternehmenssanktionsrecht –  
Alter Wein aus neuen Schläuchen?”. Einleitend erörterte 
er nochmals die Kernpunkte des Entwurfs eines Verbands-
sanktionsrechts aus der vergangenen Legislaturperiode. Er 
erinnerte im Zuge dessen auch an die hierarchische Struk-
tur der Staatsanwaltschaft und deren Bindung an das Le-
galitätsprinzip. Daraufhin ging er auf die staatsanwaltliche 

Praxis unter der aktuellen Rechtslage ein, insbesondere die 
derzeit mögliche Verfolgung von Unternehmen gem. §§ 30, 
130 OWiG. Er zeigte auch auf, wie z. B. benachbarte Staa-
ten mit dem Unternehmenssanktionsrecht umgehen. Herr Dr. 
Richter schloss damit, dass die Staatsanwaltschaft, die strikt 
an das Legalitätsprinzip gebunden sei, sich auch eventuel-
le Ergebnisse interner Ermittlungen bei Vertrauensanwälten 
verschaffen müsse. Das versprach eine lebhafte Diskussion 
am Ende des Kolloquiums. 

Sodann stellte RA Herr Dr. Frank den Blickwinkel der Ver-
trauensanwälte dar. Zu Beginn seines Vortrags „Aufgabe 
des Identitätsschutzes für Hinweisgeber” führte er in die 
EU-Whistleblower-Richtlinie ein. Er erläuterte das Span-
nungsverhältnis zwischen der Richtlinie, dem darauf grün-
denden Referentenentwurf des Hinweisgeberschutzgesetzes 
(HinSchG) und dem Entwurf eines Unternehmenssanktions-
rechts. Er beschrieb die Gefahr, dass die Unternehmen bei 
drohender Sanktion durch die Staatsanwaltschaften die Ab-
wägung zu Lasten der Vertraulichkeit vornehmen würden. 
Vertrauensanwälten riet er, Daten zur Identität eines Hinweis-
gebers nur verschlüsselt und passwortgeschützt zu sichern, 
sodass das Mandatsgeheimnis die Ermittlung des Hinweisge-
bers verhindere. Sollte das Unternehmen als Mandant jedoch 
aufgrund seiner gesetzlichen Compliance-Verpflichtungen 
die Ombudsperson von dem Mandatsgeheimnis entbinden, 
sah Herr Dr. Frank weder zivilrechtliche noch strafprozes-
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suale Mittel, die Aufdeckung der Identität des Hinweisgebers 
effektiv zu verhindern. Dem Zugriff der Staatsanwaltschaft 
auf die Informationen des Vertrauensanwalts stehe so nichts 
mehr im Weg.

Angesichts dieses Dilemmas blieb die anschließende Dis-
kussion, trotz des überwiegend digitalen Formats, nicht aus. 
Spannend waren nicht zuletzt die Konsequenzen, die Herr 
OStA a. D. Dr. Richter aufzeigte: Wenn Entscheidungsträger 
sich für den Schutz des Hinweisgebers entschieden und so 

die Bebußung des Unternehmens mangels Mitwirkung des-
selben nicht reduziert werde, lasse sich nicht nur ein Scha-
den von 50 % beziffern, sondern das berge auch das Risiko 
der strafbaren Untreue des Entscheidungsträgers zu Lasten 
des Unternehmens in sich. 

Es darf daher mit Spannung die Veranstaltung der Ger-
man Ombudsman Association erwartet werden, die sich am 
24.3.2022 nochmals mit dieser Thematik auseinandersetzen 
wird.

  REZENSIONEN

Rechtsanwältin Dr. Karolina Kessler, Köln

AG Medizinstrafrecht im 
DAV/IMR (Hrsg.), Aktuelle 
Entwicklungen im Medizin-
strafrecht
Unter dem Titel „Aktuelle Entwicklungen im Medizinstraf-
recht” ist der Tagungsband zum 11.  Düsseldorfer Medizin-
strafrechtstag erschienen. Darin haben die Vorträge von Prof. 
Dr. Duttge, Dr. Leimenstoll, Prof. Dr. Hilgendorf, Prof. Dr. 
Scholz, Dr. Pflugmacher und Dr. med. Priewer und Schulz zu 
aktuellen Themen des Medizin- und Arztstrafrechts in ver-
schriftlichter Form Eingang gefunden. Der 11. Düsseldorfer 
Medizinstrafrechtstag wurde am 21. November 2020 von der 
Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht im Deutschen AnwaltVer-
ein (DAV) und dem Düsseldorfer Institut für Rechtsfragen der 
Medizin (IMR) in virtueller Form veranstaltet. Die Veranstal-
ter und Herausgeber streben mit der Publikation der Beiträge 
eine Förderung des Austauschs zwischen Wissenschaft und 
Praxis über Gegenwartsfragen des Medizinstrafrechts an.

Prof. Dr. Gunnar Duttge eröffnet den Tagungsband mit sei-
nem Beitrag „Update im Medizinstrafrecht – Entscheidungen, 
Tendenzen”, der sich mit dem Spannungsfeld des strafrecht-
lichen Lebensschutzes befasst. Zunächst beschäftigt sich 
Duttge mit dem assistierten Suizid und stellt dabei unter 
anderem die Kernaussagen der Entscheidung des BVerfG 
zur Nichtigkeit des § 217 a.F. StGB dar. So sei es eine Aus-
prägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechtes, selbstbe-
stimmt über den Tod entscheiden zu können. Zudem um-
fasse das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben auch die 
Unterstützung durch einen Dritten. Des Weiteren hinterfragt 
Duttge die Ausgestaltung der Beteiligung der Ärzteschaft im 
Hinblick auf die Suizidassistenz kritisch. Es folgt das Thema 
Lebensschutz zwischen erlaubtem Fetozid und Totschlag. 
Duttge beleuchtet in diesem Zusammenhang insbesondere 
den Zeitpunkt des Menschseins bei Zwillingen. Schließlich 
geht er auf die Triage in Zeiten von SARS-CoV-2 ein und 
ordnet diese strafrechtlich ein. Er legt dar, welche Auswahl-
kriterien herangezogen werden können, um eine Entschei-
dung in einer Triage-Situation zu treffen. Ferner erörtert er, 

dass nach seiner Ansicht „keinerlei plausibler Grund erkenn-
bar” sei, die Szenarien der „ex ante-Triage” und die der „ex 
post-Triage” zu unterscheiden. Dementsprechend seien die 
Erkenntnisse, die in Bezug auf die „ex ante-Triage” gefunden 
wurden, auf die „ex post-Triage” übertragbar.

Es folgt der Beitrag von Dr. Ulrich Leimenstoll mit dem Titel 
„Die Vertretung von Unternehmen und Zeugen im Medizin-
strafverfahren”. Zu Beginn erläutert Leimenstoll die Beson-
derheiten der Vertretung von Unternehmen im Medizinstraf-
verfahren, insbesondere die unterschiedlichen Arten der 
Betroffenheit des Unternehmens und die unterschiedlichen 
Besonderheiten der Verfahren. So könne bspw. das Unter-
nehmen etwa Opfer einer Straftat geworden oder selbst auf 
unterschiedliche Weisen von dem Ermittlungsverfahren be-
troffen sein. Im Hinblick auf das zum Zeitpunkt des Vortrags 
geplante Verbandssanktionengesetz (VerSanG-E) erörtert 
Leimenstoll die denkbare – zu Recht aber abzulehnende – 
Erweiterung der Sanktionierung des Krankenhauses als 
Verband auch bei Verstößen gegen höchstpersönliche Be-
rufspflichten. Anschaulich am Beispiel des Chefarztes, der 
zugleich ärztlicher Direktor ist, plädiert Leimenstoll für eine 
einschränkende Auslegung des Begriffs der Leitungsperson 
oder alternativ des Begriffs der Verbandspflicht. Jedenfalls 
bedürfe es für diese Fälle einer Eindämmung der Sanktio-
nierungsmöglichkeiten bereits weit vor Opportunitätserwä-
gungen. Sodann wendet sich Leimenstoll den Anforderungen 
an den strafrechtlichen Unternehmensanwalt zu. So seien 
die ganzheitliche Erfassung drohender Konsequenzen, die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit, insbesondere mit der un-
ternehmenseigenen Rechtsabteilung und weiteren externen 
Beratern, und eine an den wohlerwogenen Unternehmens-
interessen und -zielen orientierte Verteidigung ausschlag-
gebend. Der Beitrag hebt weiter die zunehmende Bedeu-
tung der anwaltlichen Tätigkeit als Zeugenbeistand hervor. 
Der Skizzierung der Rechtsstellung des Zeugenbeistands 
im Strafverfahren folgen Ausführungen zur Aufgabe und 
Funktion des Zeugenbeistands im (Medizin-)Strafverfahren 
nach. Abschließend untersucht Leimenstoll die Vereinbarkeit 
der Vertretung des Unternehmens und dessen Mitarbeitern 
und weist auf potentielle Interessenkonflikte zwischen dem 
Unternehmen und beschuldigten Mitarbeitern hin. Diese sei-
en auch in der Konstellation Unternehmen und Mitarbeiter 
als Zeugen zu bedenken und zu vermeiden. Zuzustimmen 
ist dabei insbesondere der Feststellung, dass davon die ko-
ordinierende Funktion des Unternehmensanwalts, die in eil-
bedürftigen Situationen auch die Wahrung der Zeugenrechte 
umfasst, unberührt bleiben müsse.




